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Zivil- unö armenrechtliche Altersfnrsorge.
Von A. Wild. Pfarrer. Ziirich 2.

(Schlich.)

Diese Uebersicht über die Altersfürsorgebestimmungen in den Kantonen
«gibt, das-, drei Arten der Fürsorge Platz greifen können: 1. offene Unterstützung
der alten Tente, indem sie bei ihren Verwandten, oder in den Verhältnissen, in
denen sie sich die anhin befanden, belassen werden; 2. Unterbringung in fremden
Pflcgefamilien; ch Versorgung in Armenanstalten, Altersasylen. Pflegeanstalten.
Abstcigernng und Umgang, d. b. die abwechslnngsweise, nur einige Zeit danernde
Perpflegnng bei wohlhabenden ltzeineindebürgern ist in einigen Armengesetzen
ausdrücklich verboten. Mit Recht wird überall darauf hingewiesen, daß auch den
Alten und (tzebrechstchen eine ihren .«rüsten und Fähigkeiten entsprechende Be-
ichgstignng angewiesen werde; denn arbeitsgewohnte Menschen können auch im
lwben Alter nicht tatenlos dahin dämmern, und die andern wird eine leichte
Arbeit vor der Tangeweile und vor mancher Torheit bewahren. Unter den drei
wirsorgearten wählt die Armenbehörde die ihr nach genauer Prüfung der ganzen
àacbiage am passendsten erscheinende ans. Die Kosten sollten dabei nicht, wie es
>cider noch allzu oft geschieht, ausschlaggebend sei», sondern allein das persönliche
Alohl des zu Unterstützenden. Dem Veschlns-, und den Anordnungen der Armen-
behörde hat sich auch der wegen Altere zu Unterstützende zu unterziehen. Er oder
irgend jemand fiir ibn kann jedoch, wenn die Unterstützung ihm zu niedrig oder
die Versorgung nicht angemessen zu sein scheint, bei der Dberbehörde gegen die

Aahnahmen der Armenbehörde Einsprache erheben. — Einige Armengesetze
Zürich Lnzern, Schwyz. Thurgau) reden von V e r p f l e g u n g s b e r t r ä -

den, die bei der Privatversorgnng von Unterstützten abgeschlossen werden sollen,
o» der PrarstS wird jedoch meistens von der Abschliestung von schriftlichen
Vertagen abgesehen; man begnügt sich mit mündlichen Abmachungen. — Alle kantonalen

Arinengcsetze statuieren auch eine A n s s i ch t s p fli ch t der Arnienbehör-
dm über die offen unterstützten oder die in Familien- oder Anstaltspflege befindlichen

Armen. Im Kanton Bern besorgen diese Aufgabe die Kreis-Armeninspek-
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toren (A.G. § 68, 69), mi Kanton S ch w y z die Armenväter (Instruktion zum
A.G. Z 16 und 31 ff.), im Kanton G r a u b iì n d e n die Schutzvögte (A.G. tz 10 i).
— Auch auf Alte und Gebrechliche sind natürlich die T i s z i p I i n a r v o r-
schriften der Armcngesetze anwendbar, wenn sie gegen sie verstoßen.

Auf alle Einwohner sich erstreckende A lt e r s v e r s i ch e r u n ge n gibt es
in G larus, W «odt und N eu en b u r g. In Gen f können sich nur Genfer
rind Schweizer anderer Kantone für eine Rente vom 69. Altersjahre an oder die
Versorgung im staatlichen Altersasyl versichern lassen. Die meisten übrigen .Kan¬
tone haben zum Teil airsehnliche Altersversicherungsfonds, und irr hoffentlich
recht naher Aussicht steht die Erfüllung eines alten Postulats aller gemeinnützigen
Volksfreunde: die schweizerische Alters- und Invalidenversicherung.

Im Vergleich zu der zivil- und armenrechtlichen Jugendfürsorge ist die zivil-
und armenrechtliche Altersfürsorge nur wenig ausgedehnt. Das ist leicht
verständlich; denn die Jugend befindet sich im Aufsteigen, sie ist das kommende
Geschlecht, was an ihr gesündigt wird, rächt sich später bitter, der frischen, kräftigen,
rasigen Jugend wenden sich die Herzen Aller zu; das Alter aber ist im Begriffe,
sich vom Schauplatze des Lebens zu entfernen, da kann nicht mehr viel verdorben,
und was geworden ist in Jahrzehnten, nicht mehr stark geändert werden, es

vermag nicht zu begeistern. Aber Ehrfurcht und Mitgefühl sollte es einflößen,
woraus eine bessere und ausreichendere Fürsorge, für die alten Leute geboren wird,
so daß reicht mehr bejahrte Personen sich das Leben nehmen aus Furcht vor dem

drohenden Armenhaus, das ja meistens nicht ein Altersasyl oder Altersheim ist,

sondern ein Sammelplatz voir Alkoholikern, Dirnen, Vaganten, Idioten,
Schiffbrüchigen des Lebens, Gewohnheitsverbrechern, oder andere ein Verbrechen
begehen, um endlich einmal sicher und dauernd versorgt zu werden und der ewigen
Obdach-, Mittel- und Heimatlosigkeit zu entrinnen, oder um voir einer hartherzigen

und zänkischen Pflegefamilie und die schwachen Kräfte übersteigender
Fronarbeit loszukommen. Hoffen wir, daß es der Stiftung „Für das Alter" gelinge,
allen, die sich mit Altersfürsorge zu befassen haben, einen kräftigen Impuls zu

geben, damit sie im Nahmen der jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen die

Altersfürsorge verbessern und humaner gestalten, was Wohl möglich ist, sodann
aber auch die Gesetzgebung so zu .beeinflussen, daß alle einen sorgenfreien Lebensabend

genießen können und nicht mit Furcht und Schrecken an die Tage und Jahre
ihres Alters denken müssen.

Zum Aapitel: EhrenfslgLn der Armut.
Wir haben in Nummer 3 vom 1. Dezember 1918 mitgeteilt, daß in der

Session des vermischen Großen Rates vom Oktober 1918 die Frage der E i n-
s ch r ü n k u n g des Ski m ni r e ch t s e n t z u g e s wegen erhaltener Ärinen-
unterstützung zur Sprache kam. Der Direktor des Armenwesens, Regierungsrat
B u r r en beantwortete damals ein dalsinzielendes Postulat in dem Sinne, daß

ihm persönlich dessen Tendenz durchaus sympathisch sei; es erscheine freilich nickst

als ratsam, einzig wegen des in dieser Sache Norm bildenden Z 82 eine Revision
des Armengesetzes von 1897 vorzunehmen, doch könne und solle, bis es zu einer

Totalrevifion komme, dem berechtigten Verlangen nach Milderung der bestehenden

gesetzlichen Bestimmungen durch eine möglichst weitherzige Ami-

Wendung derselben Rechnung getragen werden. Der Urheber des Postulates,

Großrat Münch von der sozialdemokratischen Fraktion, erklärte sich von der

erhaltenen Auskunft befriedigt, unter der Voraussetzung, daß der Regierungsrat
den zuständigen Instanzen im Sinne der Ausführungen der Armendirektion
bestimmte W e i s n n g e n erteile.
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